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Liebe Patienten, liebe Besucher, 

noch immer befinden wir uns in einer Zeit, in der wir aufgrund des Corona-Virus und anderer Erkrankungen 
vorsichtig sein müssen. Zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter sowie zu Ihrem eigenen Schutz gelten 
im Stadtkrankenhaus daher weiterhin Vorsichtsmaßnahmen. 

Beim Betreten des Stadtkrankenhauses gilt für Patienten 

Im gesamten Krankenhaus sowie den angegliederten Arztpraxen gilt FFP2-Maskenpflicht. 

 

Beim Betreten des Stadtkrankenhauses gilt für Besucher 

Im gesamten Krankenhaus, insbesondere in den Patientenzimmern, sowie den angegliederten Arztpraxen gilt: 

  FFP2-Maskenpflicht 

 Tagesaktueller Nachweis (einer zertifizierten Teststelle oder Pflege-/Gesundheitseinrichtung) über 
einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 h) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 h). 
Dies gilt auch für Geimpfte und Genesene.  

 Notwendige Begleitpersonen (Arztpraxen und Notaufnahme) sind von der Testpflicht ausgenommen. 

 Besuche auf der Intensivstation sind nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich 

Nach § 28 b Infektionsschutzgesetz sind Sie als Besucher verpflichtet, einen Test in einem offiziellen 
Testcenter durchführen zu lassen. Wir führen im Eingangsbereich Stichproben durch. Zuwiderhandlungen 
werden mit Hausverbot sanktioniert und können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

Wir bitten ambulante Patienten und notwendige Begleitpersonen, die erforderliche Maske mitzubringen. Die 
Maske kann auch zum Preis von 1 € pro Stück am Empfang des Krankenhauses und in den Arztpraxen 
erworben werden. 

Hygiene-Regeln 
Auf allen Stationen halten wir ausreichend Desinfektionsmittelspender bereit. Beachten Sie zudem bitte die 
allgemein gültigen Regeln zum gründlichen Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden. 

Abstand halten 
Halten Sie bitte in allen Bereichen mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. Beachten Sie dies auch 
an den Personen-Fahrstühlen. 

Cafeteria 
Unsere Cafeteria ist zu folgenden Zeiten für Mitarbeiter, Patienten, Besucher und Externe geöffnet: 

Mo – Fr: 8.00 bis 17.00 Uhr 
Sa, So, Feiertage: 11.00 bis 17.00 Uhr 

Patienten, Besucher und Externe nutzen bitte die ausgewiesenen Bereiche. Das Tragen einer FFP2-Maske ist 
beim Eintritt in das Gebäude verpflichtend. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. 
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Gesundheits-Reha-Sport Korbach e.V. 
Das Training ist nach telefonischer Anmeldung (bitte Zeitfenster buchen) möglich. Die Vorlage eines negativen 
Tests ist nicht notwendig. Das Tragen einer FFP2-Maske ist beim Eintritt in das Gebäude bis zum Betreten der 
Sporträume verpflichtend. 

 

Ambulante Physiotherapie 
Für Personen, die ambulante Physiotherapieangebote aufsuchen, gelten dieselben Regeln wie für alle 
Patienten. Ambulante Einzeltermine finden nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 05631 569-153 
statt. Bitte benutzen Sie ausschließlich den alten Eingang am Therapiegarten. Mit Eintritt in das Gebäude 
besteht FFP2-Maskenpflicht. 

 

 

 


